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Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungs- 

träger der öffentlichen Hand 
(BG-AT) 

vom 25.11.1961 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 19 

vom 6. April 2025 

 

Zwischen 

 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, e. V., Berlin 

 

einerseits 

 

und 

 

ver.di, GdS 

 

andererseits, 

 

 

wird für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand verein-
bart: 
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Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer – nachfolgend Beschäf-
tigte genannt –, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer gewerblichen Berufsgenossen-
schaft oder einem Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand stehen, sofern sie 
nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen oder einer Mitgliedschaft in einem kommunalen 
Arbeitgeberverband anderweitig tarifgebunden sind. 2Er findet jedoch auf einen Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand erst zeitgleich mit dem Inkrafttreten eines für 
ihn geltenden Anwendungstarifvertrages Anwendung. 
 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre Ar-
beitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chefärztin-
nen/Chefärzte, 

b) Beschäftigte, die ein regelmäßiges übertarifliches Entgelt erhalten, 

c) (bleibt frei) 

d) (bleibt frei) 

e) (bleibt frei) 

f) (bleibt frei) 

g) (bleibt frei) 

h) Auszubildende, Studierende des Studiengangs Recht der gesetzlichen Unfallversi-
cherung sowie des Fachbereiches Sozialversicherung an der DGUV Akademie, 
Hochschule und Studieninstitut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(Standorte: Bad Hersfeld, Hennef), Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Al-
tenpflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

i) Beschäftigte, für die Eingliederungsleistungen gewährt werden, 

k) (aufgehoben) 

l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, sofern 
deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, 

n) (bleibt frei) 

o) (bleibt frei) 

p) (bleibt frei) 

q) (bleibt frei) 
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r) (bleibt frei) 

s) (bleibt frei) 

t) (bleibt frei) 

u) ständig Angestellte (Dauerangestellte) in beamtenähnlicher Stellung, 

Protokollnotiz zu Absatz 2 Buchst. u: 
 
Ständig Angestellte (Dauerangestellte) sind nur solche Angestellte, deren gesamtes 
Arbeitsrecht in Anlehnung an die beamtenrechtlichen Bestimmungen festgelegt ist 
(insbesondere DO-Angestellte nach § 144 SGB VII). 

§ 1a 
Allgemeine Pflichten 

1Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungs-
gemäß auszuführen. 2Beschäftigte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, 
wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusam-
menhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine kür-
zere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren An-
schluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche 
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu 
wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 

(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sons-
tige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur 
mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Ver-
günstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder 
mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträch-
tigen. 3Für Nebentätigkeiten bei demselben Arbeitgeber oder im übrigen öffentlichen 
Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) kann eine Ablieferungspflicht zur Auflage gemacht 
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werden; für die Beschäftigten sind dabei die für die DO-Angestellten des Arbeitgebers 
geltenden Bestimmungen maßgeblich. 

(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärz-
tin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine 
Personalärztin/einen Personalarzt, den Medizinischen Dienst, die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten ent-
sprechend den für die Beamtinnen und Beamten bzw. DO-Angestellten des Arbeitge-
bers geltenden Regelungen. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hier-
zu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie erhalten auf Wunsch Auszüge oder 
Kopien aus ihren Personalakten, sofern es keine elektronische Personalakte gibt, auf die 
die Beschäftigten zugreifen und aus der sie Auszüge oder Kopien fertigen können. 

(6) Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die 
für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Perso-
nalakten gehört werden. Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die für die DO-Angestellten des Ar-
beitgebers jeweils geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

(8) Der Arbeitgeber nimmt den betrieblichen Gesundheitsschutz der Beschäftigten wahr.  

§ 4 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abge-
ordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb 
des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abge-
ordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

Protokollerklärungen zu Absatz 1: 

1. Abordnung ist die Zuwendung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer ande-
ren Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitge-
bers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer 
anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers unter Fort-
setzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer 
Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Drit-
ten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert 
werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Ver-
wendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

Protokollnotiz zu Absatz 2: 
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Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorüber-
gehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der BG-AT in der 
ab 1. September 2006 jeweils geltenden Fassung nicht zur Anwendung kommt. 

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des 
Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschulde-
te Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB bleibt 
unberührt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die 
auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 

§ 5 
Qualifizierung 

(1) 1Ein hohe Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Inte-
resse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Ef-
fektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Stei-
gerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verste-
hen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung. 

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, 
aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgelei-
tet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausge-
staltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der per-
sonalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weitergehende Mitbestimmungsrechte wer-
den dadurch nicht berührt. 

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die 
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; 
Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung). 

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäf-
tigten schriftlich bestätigt. 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d - Anspruch 
auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt 
wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als 
Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jähr-
lich zu führen. 

(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - einschließ-
lich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätz-
lich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbetrag wird durch eine Qualifizie-
rungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer 
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fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nut-
zens zu regeln. 4Ein Eigenbetrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten in vollem Umfang als Ar-
beitszeit. 

(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen 
werden. 

(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so 
angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird; dies 
gilt insbesondere bei Beschäftigten, die nach § 11 Abs. 1 wegen Kinderbetreuung oder 
Pflege von Angehörigen teilzeitbeschäftigt sind. 

§ 5a 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(1) 1Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement 
und betriebliche Gesundheitsförderung sind Teile des betrieblichen Gesundheitsmana-
gements. 2Ein zentrales Element im Arbeitsschutz ist die Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen. 3Nach fachkundiger Ermittlung der Gefährdungen werden vom Arbeitgeber die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen und auf deren Wirksamkeit überprüft.  

(2) 1Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ergreift der Arbeitgeber Maßnah-
men für eine gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitstätigkeit und -bedingungen 
und unterbreitet den Beschäftigten Angebote, die die Gesundheitskompetenzen der Be-
schäftigten stärken und den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit fördern. 
2Vor diesem Hintergrund stellt die betriebliche Gesundheitsförderung nach diesem Tarif-
vertrag ein Angebot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch abge-
leitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarungen näher ausgestaltet werden 
kann. 3Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertre-
tungsrechtlichen Möglichkeiten. 4Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch 
nicht berührt. 

(3) 1Verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen und Angebote der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung im Sinne des Abs. 2 sind beispielsweise solche 

a) zur Stärkung der persönlichen Gesundheitskompetenz der Beschäftigten (z.B. durch 
Teilnahme an Gesundheitsangeboten), 

b) zur Förderung gesunder Führung, 

c) zur Suchtprävention im Betrieb 

d) zur gesundheitsgerechten Ernährung im Betrieb, 

e) zur Bewegungsförderung im Betrieb, 

f) zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitsplatzbedingungen. 

2Die Belange von Menschen mit Behinderungen sind bei der Entwicklung der Angebote 
und Maßnahmen zu berücksichtigen.  
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Abschnitt II 
Arbeitszeit 

§ 6 
Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 
Stunden wöchentlich. 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf 
Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt 
werden. 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist 
ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann 
bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein 
längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftig-
te am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 
von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstli-
chen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei 
Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzli-
chen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen 
Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des 
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssen. 

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Be-
triebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Ar-
beitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie 
Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkei-
ten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit so-
wie - bei Teilzeitbeschäftigten aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zu-
stimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-
pflichtet. 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

1Die Anordnung von Überstunden soll auf dringende Fälle beschränkt werden. 

2Teilzeitbeschäftigte nach § 11 Abs. 1 wegen Kinderbetreuung oder Pflege von Angehö-
rigen sollen nach Möglichkeit nicht zu Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Schicht-, Wechsel-
schichtarbeit, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft oder zu Mehrarbeit - soweit die 
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Mehrarbeit die Hälfte der vereinbarten täglichen Arbeitszeit der Teilzeitkraft überschreitet 
- herangezogen werden. 3Individuelle Belange werden berücksichtigt. 

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis 
zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten 
zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen. 

(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen 
Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Ab-
satz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtar-
beit. 

(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der das Bundespersonalvertretungsgesetz 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem Tarifver-
trag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande 
kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 

Protokollerklärung zu § 6 (gültig bis 30. Juni 2025): 

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) 
möglich. 2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 3Die Neuregelung der 
Arbeitszeit in Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für bereits bei Inkrafttreten des Tarifvertrages in 
der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindliche Beschäftigte. 4Sollte die regelmäßige 
Arbeitszeit in Absatz 1 Satz 1 verändert werden, können Teilzeitbeschäftigte auf 
Wunsch ihre Arbeitszeit zur Sicherung ihrer bisherigen Vergütung entsprechend anpas-
sen. 

Protokollerklärung zu § 6 (gültig ab 1. Juli 2025): 

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte 
unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) 
möglich. 2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 3In gemeinsamer Ver-
antwortung von Arbeitgeber und Beschäftigten soll darauf hingewirkt werden, dass 
Gleitzeitkonten durch Zeitausgleich zum Ende des Ausgleichszeitraums keine Minus- 
oder Plusstunden ausweisen, welche die geregelten Saldogrenzen überschreiten. 
4Hierzu gehört auch, dass im Einzelfall frühzeitig auch von der Möglichkeit der Anord-
nung von Überstunden (§ 7 Abs. 7 und 8) Gebrauch gemacht wird. 5Soweit ein Konto 
gemäß § 10 eingerichtet ist, kann auch die Übertragung von Plusstunden auf dieses er-
folgen. 6In den Gleitzeitregelungen können weitere Einzelheiten, insbesondere zur An-
wendung der vorgenannten Möglichkeiten, geregelt werden. 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte 
durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herange-
zogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununter-
brochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nacht-
schichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 
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(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 
des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten 
von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 
13 Stunden geleistet wird. 

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle auf-
halten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außer-
halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle auf-
halten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch aus-
geschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem 
vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regel-
mäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbe-
schäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die 
über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 
Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden 
hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen wer-
den. 

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die im Falle der 
Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 über 45 Stunden oder über die 
vereinbarte Obergrenze hinaus, im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit 
nach § 6 Abs. 7 außerhalb der Rahmenzeit, im Falle von Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit über die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der 
im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, angeordnet wor-
den sind. 

§ 7a 
Überstunden 

(1) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 2Sofern 
kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Abs. 1 geltend macht, erhält die/der 
Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalender-
monats - möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats - nach de-
ren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stu-
fe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Über-
stunden nach § 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich. 

(2) (bleibt frei) 
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§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeiten 

(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeit-
zuschläge. 2Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je Stunde 

a) für Überstunden 

− in den Entgeltgruppen 1 bis 9b 30 v. H., 

− in den Entgeltgruppen 9c bis 15 15 v. H., 

b) für Nachtarbeit 20 v. H., 

c)  für Sonntagsarbeit 25 v. H., 

d) bei Feiertagsarbeit 
- ohne Freizeitausgleich 135 v. H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v. H., 

e) für Arbeit am 24. Dezember und 
am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v. H., 

f) für Arbeit an Samstagen von 
13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt 20 v. H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen 
Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f 
wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten können, 
soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Ver-
hältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem 
jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 
5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche. 

Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der je-
weiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des 
Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 
v. H. gezahlt. 

(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit 
Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v. H. des auf ei-
ne Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und 
Stufe. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 
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Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von 
Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es sei denn, sie sind 
angeordnet worden. 

(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie be-
trägt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für 
Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabel-
le. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die 
Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb 
des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruch-
nahme einschließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde 
gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach 
Absatz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufent-
haltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels 
technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Ar-
beitsleistungen auf die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstun-
den sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zuläs-
sig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereit-
schaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger 
als zwölf Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede 
Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der 
Entgelttabelle gezahlt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist 
auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

(4) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird in einem gesonderten Tarifvertrag für die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung 
nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle 
am 31. August 2006 jeweils geltenden Bestimmungen fort. 

(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 105 Euro [gültig ab 1. Juli 2025: 200 Euro] monatlich. 2Beschäftigte, die nicht 
ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro 
[gültig ab 1. Juli 2025: 1,18 Euro] pro Stunde. 

(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro 
[gültig ab 1. Juli 2025: 100 Euro] monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtar-
beit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro [gültig ab 1. Juli 2025: 0,59 Eu-
ro] pro Stunde. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 5 und 6: 

Die Beträge verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 
31. Dezember 2026 um den von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Vomhundert-
satz. 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz 
oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um 
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im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in de-
nen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit re-
gelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende 
Regelungen: 

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
nicht gesondert ausgewiesen. 

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 
Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden 
wöchentlich nicht überschreiten. 

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisati-
onsmaßnahme besteht, bei der regelmäßige und in nicht unerheblichem Umfang Bereit-
schaftszeiten anfallen. 

(2) (bleibt frei) 

(3) Absatz 1 gilt für Beschäftigte im Sinne des Satzes 2, wenn betrieblich Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit unter Einschluss der Bereitschaftszeiten für diese Beschäfti-
gungsgruppen festgelegt werden. 

Protokollerklärung zu § 9: 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Für 
einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der das Bundespersonalvertretungsgesetz An-
wendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem Tarifvertrag getroffen 
werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der 
Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) 
oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen 
Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Beschäftig-
ten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden 
von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 festge-
legten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch 
Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umge-
wandelte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht werden. 2Weitere Kontingente (z. B. 
Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinba-
rung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in 
der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten 
Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 
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(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Ab-
satz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein. 

(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen: 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzulässige Zeitgut-
haben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums anfallen dürfen; 

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte Fristen für das Ab-
buchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeitschulden durch die/den Be-
schäftigten; 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so 
genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurz-
fristig widerruft. 

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos 
vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und - bei Insol-
venzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. 

(7) 1Auf betrieblicher Ebene kann die Einrichtung eines Langzeitkontos für die Beschäftigten 
vereinbart werden. 2Ein in das Langzeitkonto eingebrachtes Wertguthaben kann gemäß 
§ 7c SGB IV (insbesondere für ein Sabbatical, für eine Verringerung der Arbeitszeit, die 
der Beschäftigte nach § 8 oder § 9a TzBfG verlangen kann, Freistellung wegen Kinder-
betreuungszeiten und Pflegezeit) verwendet werden. 3Die Ausgestaltung geschieht 
durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbeson-
dere geregelt werden: 

a) Verfahren zur Einbringungsmöglichkeit, insbesondere die Einzahlung von Entgelt-
bestandteilen, 

b) Regelung von Störfällen und die Übertragung des Wertguthabens, insbesondere bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Erwerbsminderung, Tod, 

c) Rahmen der Ansparvereinbarung, insbesondere hinsichtlich der Grenzen der An-
sparung, 

d) Regelungen zur Freistellungsphase, insbesondere zu Mindestzeiten, Beginn und 
Dauer, Ankündigungsfristen, 

e) Entgelt in der Freistellungsphase, 

f) Insolvenzsicherung im Falle der Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers. 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeits-
zeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
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b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürften sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen oder dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange 
nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu 
fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs 
Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Mög-
lichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 
Rechnung zu tragen. 

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäf-
tigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen 
die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechen-
den Vereinbarung zu gelangen. 

(3) (aufgehoben) 

Protokollerklärung zu § 11 Abs. 1 Satz 2: 

Beschäftigte sind bei Antragstellung auf die Möglichkeit einer Befristung der Teilzeitbeschäf-
tigung und die möglichen negativen Folgen beim Unterlassen einer Befristung nach Maßga-
be des § 13 Abs. 2 Satz 1 BGleiG hinzuweisen. 

Protokollerklärung zu Abschnitt II: 

Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.  
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Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und 

sonstige Leistungen 

§ 12 
Eingruppierung 

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach dem Tarifvertrag über die 
Entgeltordnung (TV EntgO). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgrup-
pe, in der sie/er eingruppiert ist. 

(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen 
die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die 
gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgrup-
pe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genom-
men die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale 
dieser Entgeltgruppe erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst 
bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige 
Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung 
erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal meh-
rere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die 
gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 5Ist in einem Tätigkeitsmerkmal 
ein von Satz 2 oder 4 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 6Ist in einem 
Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäf-
tigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), 
die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher 
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbei-
tung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. 
Pflege einer Person oder Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung 
eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder 
einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der 
Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden. 

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem Tätigkeitsmerk-
mal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe. 

(3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

(1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen worden, 
hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2 Satz 1) nicht nur vorüberge-
hend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner 
bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäf-
tigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er 
mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe eingrup-
piert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 sinngemäß. 
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(2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, 
Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für 
die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die 
Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren 
Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist 
nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem. 

(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewie-
sen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt 
§ 14 sinngemäß. 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat 
sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung 
eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

(2) Durch gesonderten Tarifvertrag für die gewerblichen Berufsgenossenschaften wird im 
Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, be-
stimmt, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt 
ist, wenn die vorübergehend übertragende Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage ange-
dauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch ge-
nommen worden ist. 

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich nach dem jeweiligen Unterschiedsbetrag zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 5 Satz 1 ergeben 
hätte.  

§ 15 
Tabellenentgelt 

(1) 1Der/die Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich 
nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden 
Stufe. 

(2) Alle Beschäftigten erhalten Entgelt nach Anlage A. 

(3) 1Durch Tarifvertrag für die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversi-
cherungsträger der öffentlichen Hand können für an- und ungelernte Tätigkeiten in von 
Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 
Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorge-
nommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der 
Entgeltgruppe 1 liegen. 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 16 umfassen sieben Stufen. 

(2) 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine ein-
schlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt 
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sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei 
Einstellung in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig davon kann der Ar-
beitgeber zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 4Bei Einstellung im unmittelbaren Anschluss an ein 
Arbeitsverhältnis innerhalb der gesetzlichen Sozialversicherung oder ihrer Einrichtungen 
werden die Beschäftigten mit einschlägiger Berufserfahrung der im vorhergehenden Ar-
beitsverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorhergehenden Arbeitsverhält-
nis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt. 

Protokollerklärungen zu Absatz 2: 

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder 
einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 

2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen / Praktikanten 
(TVPrakt) in der ab 1. September 2006 jeweils geltenden Fassung gilt grundsätzlich 
als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 

(3) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis 
im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen 
dem BG-AT vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorhergehenden Ar-
beitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berück-
sichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

(4) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhängigkeit 
von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen 
Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 und 

- Stufe 7 nach sechs Jahren in Stufe 6. 

(5) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst sechs Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stu-
fe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorange-
gangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(6) 1Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften kann 
Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen 
höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Haben Beschäftigte be-
reits die Stufe 5, 6 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ein um bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweili-
gen Entgeltgruppe höheres Entgelt gewährt werden. 3 Die Gewährung der Zulagen nach 
den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen. 4 Die Zulagen sind jederzeit widerruf-
lich und gelten als Tabellenentgelt gemäß § 15. 
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§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe er-
reicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 

(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann 
die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 7 jeweils verkürzt werden. 2Bei 
Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für 
das Erreichen der Stufen 4 bis 7 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der 
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwer-
den von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche 
Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälf-
te vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt, sie müssen dem Betrieb/der 
Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission 
darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

1Die Instrumente der materiellen Leistungsanzeige (§ 18) und der leistungsbezogene 
Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 
2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Perso-
nalentwicklung. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: 

Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezo-
gene Stufenzuordnung. 

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Abs. 4 stehen gleich: 

a) Zeiten von Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz,  

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten der tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege eines nach ärztlichem Gutachten und Bescheinigung der Pflegekasse pflegebe-
dürftigen Angehörigen sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit ange-
rechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt - ausgenommen in 
Fällen der Elternzeit und/oder Pflege von Angehörigen nach Satz 2 - eine Zuordnung zu 
der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedri-
ger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsauf-
nahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden 
voll angerechnet. 
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Protokollerklärung zu § 17 Abs. 3 Satz 2: 

Die Beschäftigten sind gehalten, ihr Wissen in Bezug auf ihre Beschäftigung zu aktualisieren. 

(4) (bleibt frei) 

Protokollerklärung zu Abs. 4 Satz 2: (bleibt frei) 

Protokollerklärung zu Abs. 4 Satz 3: (bleibt frei) 

(4a) (bleibt frei) 

(5) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten der gleichen 
Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens 
jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem 
Tag der Höhergruppierung; abweichend hiervon wird ab der Entwicklungsstufe 4 bei 
Höhergruppierungen um eine Entgeltgruppe die Hälfte der in der bisherigen Stufe zu-
rückgelegten Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe ange-
rechnet. 3Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäf-
tigte der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgelt-
gruppe angerechnet. 4Die/Der Beschäftigte erhält das entsprechende Tabellenentgelt 
vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird. 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertra-
gen worden, und wird ihnen im unmittelbaren Anschluss daran eine Tätigkeit derselben 
höheren Entgeltgruppe dauerhaft übertragen, werden sie hinsichtlich der Stufenzuord-
nung so gestellt, als sei die Höhergruppierung ab dem ersten Tag der vorübergehenden 
Übertragung der höherwertigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreitet bei Höhergruppierungen 
nach Satz 1 das Tabellenentgelt nach Satz 4 des § 17 Abs. 5 die Summe aus dem Ta-
bellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 14 Abs. 3, die die/der Beschäftigte am Tag 
vor der Höhergruppierung erhalten hat, erhält die/der Beschäftigte dieses Entgelt solan-
ge, bis das Tabellenentgelt nach Satz 4 des § 17 Abs. 5 dieses Entgelt erreicht oder 
übersteigt. 

§ 18 
Leistungsentgelt 

(bleibt frei)  

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwer-
nisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zu-
grunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich 
nur bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
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c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Er-
schwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausrei-
chend Rechnung getragen wird. 

(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen auch abwei-
chend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die 
nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, 
gilt dagegen § 24 Abs. 2. 

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden durch einen ge-
sonderten Tarifvertrag für die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallver-
sicherungsträger der öffentlichen Hand vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines ent-
sprechenden Tarifvertrages gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 

§ 20 
Jahressonderzahlung 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt 100 v. H. der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3.  

(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 ist das monatliche Entgelt, das 
der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durch-
schnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden 
und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Über-
stunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Be-
messungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftig-
ten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle 
des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In 
den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungs-
zeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich 
die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der 
Elternzeit. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts, werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer 
Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Ka-
lendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate ad-
diert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipli-
ziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unbe-
rücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalender-
tagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage 
Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 
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(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Ka-
lendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Ersatz-/Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 
1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen ha-
ben, 

b) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor 
Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat, 

d) Inanspruchnahme von Sonderurlaub wegen Pflege eines nach ärztlichem Gutach-
ten/Bescheinigung der Pflegekasse pflegebedürftigen Angehörigen, bis zur Dauer ei-
nes Jahres, wenn am Tag vor Antritt des Sonderurlaubs Entgeltanspruch bestanden 
hat; 

2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Hö-
he des zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden 
ist. 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein 
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann auf Antrag zu einem früheren Zeitpunkt aus-
gezahlt werden. 

(6) 1Abweichend von Absatz 1 erhalten Beschäftigte die Jahressonderzahlung auch dann, 
wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In die-
sem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten 
drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

(7) 1Teile der Jahressonderzahlung gemäß den Absätzen 1 bis 4 werden auf Antrag der/des 
Beschäftigten in zusätzliche Urlaubstage umgewandelt. 2Ausgehend von einer 5-Tage-
Woche können Anteile der Jahressonderzahlung im Gegenwert von maximal 5 zusätzli-
chen Urlaubstagen in Urlaub umgewandelt werden; bei durchschnittlich weniger Arbeits-
tagen pro Woche reduziert sich die maximale Anzahl zusätzlicher Urlaubstage entspre-
chend. 3Der Antrag der/des Beschäftigten muss bis zum 31. August eines Jahres für die 
Umwandlung der Jahressonderzahlung gemäß Satz 1 zum 1. Dezember gestellt werden 
und die Anzahl der gewünschten zusätzlichen Urlaubstage beinhalten. 4Die zusätzlichen 
Urlaubstage gemäß Satz 1 entstehen entsprechend Absatz 1 zum 1  Dezember und er-
höhen den Erholungsurlaub des laufenden Urlaubsjahres gemäß § 26. 5Für jeden nach 
Satz 1 umgewandelten Urlaubstag reduziert sich die Jahressonderzahlung um das für 
einen Tag maßgebliche Urlaubsentgelt i.S.d. § 11 Absatz 1 Satz 1 und 3 BUrlG, wobei 
für die Berechnung der durchschnittliche Arbeitsverdienst in den Monaten Juli, August 
und September mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsver-
dienstes maßgeblich ist; die verbliebene Jahressonderzahlung wird gemäß Absatz 5 
ausgezahlt. 

Protokollerklärung zu Absatz 7: 

1. Maßgeblich für die Berechnung nach Satz 2 ist die durchschnittliche Anzahl der Ar-
beitstage pro Woche in den Monaten Januar bis August des laufenden Jahres. § 26 Ab-
satz 1 Satz 4 findet entsprechende Anwendung.  
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2. Konnte die/der Beschäftigte aufgrund dauerhafter Arbeitsunfähigkeit im gesamten 
maßgeblichen Zeitraum (1. Dezember bis 31. Dezember des Folgejahres) den bereits 
gewandelten zusätzlichen Urlaub nicht antreten, wird die Umwandlung auf Antrag 
der/des Beschäftigten rückgängig gemacht und der nach Satz 5 Halbsatz 1 ermittelte 
Betrag ausgezahlt. 

 

§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und 
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Ent-
geltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung 
vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 
3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt 
(mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungs-
entgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23 Abs. 2 und 3. 

Protokollerklärung zu den Sätzen 2 und 3: 

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Ka-
lendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vol-
len Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu le-
gen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeits-
zeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der 
zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zuge-
standen haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berech-
nungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tages-
durchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln.  

3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der in-
dividuellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein 
voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individuellen 
Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestand-
teile, die für diesen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in 
diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 

4. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist 
die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltsanpassung bereits mit Beginn 
des Berechnungszeitraums eingetreten.  

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs 
Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben 
Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Best-
immungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch 
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die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Re-
habilitation im Sinne von § 9 EFZG. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde. 

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für 
die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, ei-
nen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen 
Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um 
die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leis-
tungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig in der gesetzlichen Krankversicherung versicher-
ten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag ab-
züglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem pri-
vaten Krankversicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Krankversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten 
ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitanteilig 
umzurechnen. 

Absatz 2a gültig ab 1. Januar 2026: 

(2a) 1Bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 8 wird nach Ablauf des Zeitraums gemäß 
Absatz 1 abweichend von Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ab dem Tag nach Vollendung 
der Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3) von 20 Jahren ein Krankengeldzuschuss in Höhe 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Nettokrankengeld (das um die Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld) und dem Nettoentgelt  gezahlt; 
dies gilt für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistun-
gen gezahlt werden, längstens bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit. 2Absatz 2 Sätze 2 bis 4 bleiben unberührt. 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss gemäß Absatz 2 wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 
Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich 
für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus ge-
zahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den 
Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare 
Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Ver-
sorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist.  

Fassung Satz 3 gültig bis 31. Dezember 2025: 

3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 
und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen 
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bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der 
sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

Fassung Satz 3 gültig ab 1. Januar 2026: 

3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1, 2 
bzw. 2a insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 2a Satz 1 bzw. Absatz 3 
Satz 1 genannten Fristen bezogen werden, bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit be-
steht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.  

4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss 
auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es sich 
nicht um öffentlich-rechtliche Sozialversicherungsansprüche auf Rente handelt, gehen 
die Ansprüche der Beschäftigten insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber 
kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für 
den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgegli-
chen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die 
Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

§ 23 
Besondere Zahlungen 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, 
einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die 
vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 40,00 Euro. 3Der An-
spruch entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Ar-
beitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegan-
genen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach 
Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur 
für Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzah-
lung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zu-
steht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die ver-
mögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(2) 1Beschäftigte erhalten als Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungszeit (§ 34 
Abs. 3 Satz 1 und 2) von 25, 40 und 50 Jahren je eine Monatsvergütung (Tabellenent-
gelt im Sinne des § 15 Abs. 1 und 2). 2Teilzeitbeschäftigte erhalten als Jubiläumsgeld 
nach Satz 1 den Teil der Monatsvergütung vergleichbarer Vollbeschäftigter, der dem 
Maß der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht. 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehegat-
tin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Sterbegeld wird 
für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Mo-
nate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes 
an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung.  

(4) Zusätzlich zu den ohnehin geschuldeten Bezügen erhalten die Beschäftigten Leistungen 
zur Förderung einer umweltgerechten Mobilität in der Art und Höhe wie sie die Beamtin-
nen und Beamten bzw. DO-Angestellten vom Arbeitgeber erhalten. 
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§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist 
der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas Abweichendes gere-
gelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Ka-
lendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines Mit-
gliedsstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag, einen Wo-
chenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen 
Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die 
nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am 
Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

Protokollerklärung zu Absatz 1: 

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere 
Überweisung in einen anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union erforderlichen 
Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen 
Überweisungskosten. 

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat 
zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahltag vom 15. 
auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben. 

(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbe-
schäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Um-
fang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 
nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den An-
spruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf 
Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der 
auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monats-
beträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch 
das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entspre-
chende Sonderregelungen) zu teilen. 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 
0,5 ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 
2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Ent-
geltbestandteil ist einzeln zu runden. 

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-
satz 3 entsprechend. 

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile 
(z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrages 
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über die betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (BG-ATV) vom 9. Juli 2004 in seiner jeweils geltenden Fassung. 

§ 25a 
Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld 

(1) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die für 
die DO-Angestellten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestimmungen entsprechende 
Anwendung. 

(2) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen 
Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch 
mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplanmäßi-
ge Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht 
erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden 
im Monat, so werden auf Antrag 25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Ar-
beitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der je-
weils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation 
von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2 und 4: 

Um eine Benachteiligung von Teilzeitkräften gegenüber Vollzeitkräften zu vermeiden, 
sind Reisezeiten von Teilzeitkräften, die deren auf den Reisetag entfallende vereinbarte 
Arbeitszeit überschreiten, anzurechnen, höchstens aber bis zur regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit von Vollzeitkräften. 

(3) (bleibt frei) 

 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 26 
Erholungsurlaub 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzah-
lung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 [gültig ab 1. 
Januar 2027: 31] Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeits-
zeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch 
entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens 
einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruch-
teile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 5Der Erho-
lungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genom-
men werden. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: [gültig ab 1. Januar 2027] 

Im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 Buchstabe j gilt ab deren Wirksamwerden 
Satz 2 in folgender Fassung: „Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 
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in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitsta-
ge.“ 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Ur-
laubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 31. Dezember des fol-
genden Kalenderjahres genommen werden.  

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Be-
schäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein 
Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs ein-
schließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein 
Zwölftel. 

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten 
Zeitpunkt gezahlt. 

§ 27 
Zusatzurlaub 

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig Schichtar-
beit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 
Satz 1 zusteht, erhalten 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) 
erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zu-
steht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet ha-
ben, und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 

(3) (bleibt frei) 

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme 
des gesetzlichen zusätzlichen Urlaubs für schwerbehinderte Menschenwird nur bis zu 
insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzur-
laub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschrei-
ten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 
4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 
eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubs-
dauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 
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(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. 

Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 

1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechsel-
schichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 
oder 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, be-
zahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 

§ 28 
Sonderurlaub 

Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzah-
lung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 

(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach 
§ 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur 
für die folgenden Anlässe: 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder der 
in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Ge-
meinschaft lebenden Lebensgefährtin  

 
 
 
ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspart-
nerin/des Lebenspartners im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder der/des in ehe- oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft le-
benden Lebensgefährtin/Lebensgefährten, eines 
Kindes oder Elternteils 

 
 
 
 
 
zwei Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
an einen anderen Ort 

 
ein Arbeitstag, 

d) 25-, 40- und 50-jähriges Arbeitsjubiläum ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung  

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in dem-
selben Haushalt lebt, 

ein Arbeitstag im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalen-
derjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V be-
steht oder bestanden hat, 

 
bis zu 
vier Arbeitstage im Kalender-
jahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer 

 
 
 
bis zu 
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Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, 
übernehmen müssen, 

vier Arbeitstage im Kalender-
jahr, 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn 
diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, 

erforderliche nachgewiesene 
Abwesenheitszeit einschließ-
lich erforderlicher Wegezeiten. 

 
2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur 
Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den 
Fällen des Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des 
Beschäftigten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung nach Satz 1 Buchsta-
be e darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit 
die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außer-
halb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kön-
nen, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Be-
schäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2Das fortge-
zahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der 
Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die 
erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen 
kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die 
dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach Ab-
satz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönlichen Grün-
den). 

(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Be-
zirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbereichsvorstände, 
der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des Ge-
werkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer vertragsschließender Gewerk-
schaften auf Anforderung der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen 
im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern nicht dringende 
dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifver-
handlungen mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. soll auf Anforde-
rung einer der vertragsschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2: 

Satz 2 erfasst auch notwendige vorbereitende Sitzungen von Tarifverhandlungen. 

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach 
dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungs-
trägern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 
gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entge-
genstehen.  
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Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

§ 30 
Befristete Arbeitsverträge 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zuläs-
sig. 2Es gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht für 
Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG, das Gesetz über befristete Arbeitsverträ-
ge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolge-
regelungen unmittelbar oder entsprechend gelten. 

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn 
die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelun-
gen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag 
nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichti-
gen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor 
Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder be-
fristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wo-
chen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Mona-
te als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Ver-
tragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die 
Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen bei 
demselben Arbeitgeber 
 
von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Aus-
scheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbre-
chungszeit bleibt unberücksichtigt. 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Pro-
bezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

(6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
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§ 31 
Führung auf Probe 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von 
zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens 
zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündi-
gungsrechte bleiben unberührt. 

(2) Führungspositionen auf Probe sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten 
mit Weisungsbefugnis, die vor Übertagung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungs-
positionen auf Probe bezeichnet worden sind. 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Ge-
samtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertra-
gung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten 
nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 5 
Satz 1 ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei 
Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der 
Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

§ 32 
Führung auf Zeit 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jah-
ren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu ei-
ner Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt-
dauer von zwölf Jahren. 

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber können 
auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 4Die allgemei-
nen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrech-
te bleiben unberührt. 

(2) Führungspositionen auf Zeit sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit 
Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungsposi-
tionen auf Zeit bezeichnet worden sind. 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem Be-
schäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten 
Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung 
eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten 
nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 5 
Satz 1 ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlages von 75 v. H. des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Entgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funkti-
on entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Abs. 5 Satz 1. 3Nach Fristab-
lauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätig-
keit; der Zuschlag entfällt. 
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§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter 
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, es sei denn, zwischen dem Arbeit-
geber und dem/der Beschäftigten ist während des Arbeitsverhältnisses vereinbart 
worden, den Beendigungszeitpunkt nach § 41 Satz 3 SGB VI hinauszuschieben, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner, sofern der/dem Beschäftigten der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäf-
tigte eine Rente auf unbestimmte Dauer wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung 
erhält. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbe-
scheids unverzüglich zu unterrichten. 3Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des dem 
Rentenbeginn vorangehenden Tages; frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden 
Bedingung. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 
175 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das 
Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des 
Integrationsamtes; jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach Zugang der schriftli-
chen Mitteilung im Sinne von Satz 3.  5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach 
dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In 
diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit ge-
währt wird; für den Beginn des Ruhens des Arbeitsverhältnisses gilt Satz 3 entspre-
chend. 

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn 
die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten 
Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und 
freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. 
betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich 
beantragt. 

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Alters-
rente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer 
Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärz-
tin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem 
der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist; frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Mitteilung des Arbeitgebers über den Zeit-
punkt des Eintritts der auflösenden Bedingung 

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a ge-
endet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschlie-
ßen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monats-
ende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist. 
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§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungs-
frist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 

bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 

von mindestens 12 Jahren 6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können 
nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch 
den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte 
nach den bis zum 31. August 2006 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, ver-
bleibt es dabei. 

(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitsgeber im Arbeitsverhältnis zurückge-
legte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Son-
derurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs 
schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftig-
te zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst wer-
den, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 
4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen 
Arbeitgeber. 

§ 35 
Zeugnis 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und 
Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein 
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.  
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 36 
(bleibt frei) 

§ 37 
Ausschlussfrist 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom Ar-
beitgeber in Textform geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für Ansprüche, soweit sie 
kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist entzogen sind. 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt Folgendes: 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigten, deren Arbeits-
verhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet wor-
den ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet fortbe-
steht. 

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet West. 

(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“ Bezug genommen 
wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personalvertre-
tungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungs-
stelle vor. 

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Bescheini-
gung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die 
vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen 
zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu 
sein. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Entgeltsiche-
rung bestimmt sich nach § 16a TVÜ-BG. 

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die 
Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren 
Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 
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§ 38a 
Übergangsvorschriften 

Wenn in einem geltenden Tarifvertrag ein Verweis auf die Entgeltgruppe 9 enthalten ist, 
bezieht er sich auf die Entgeltgruppe 9a und 9c. 

§ 39 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. September 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten 
§ 20 am 1. Januar 2007, §§ 21 und 22 – soweit sie die Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall betreffen – am 1. August 2007 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei Monaten 
zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 

(3) (bleibt frei) 

(4) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden 

a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit einer Frist 
von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats; 

b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres; 

c) die jeweiligen Anlagen A und B zu § 15 ohne Einhaltung einer Frist, frühestens je-
doch zum 31. März 2027; 

d) § 20 zum 31. Dezember eines jeden Jahres; 

e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats; 

f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres; 

g) bleibt frei  

h) bleibt frei  

i) § 12 und § 13 jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, frühestens 
zum 31. Dezember 2016; die Nachwirkung dieser Vorschrift wird ausgeschlossen; 

Buchstaben j) und k) gültig ab 1. Januar 2027: 

j) unabhängig von Buchstabe f § 26 Abs. 1 Satz 2 mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalenderjahres, frühestens zum 31. Dezember 2029; die Nachwirkung 
wird ausgeschlossen; 

k) § 22 Abs. 2a mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Kalendervierteljah-
res, frühestens zum 31. Dezember 2029; die Nachwirkung wird ausgeschlossen. 

Protokollerklärung zu Absatz 4: 

(bleibt frei)  
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Anhang zu § 9 

 

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister 

1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheb-
lichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu § 6 
Abs. 1 Satz 1 BG-AT in der ab 1. September 2006 jeweils geltenden Fassung: 

2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 
Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Hausmeister 
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzu-
nehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten 
werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden in-
nerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert 
ausgewiesen. 

   B. bleibt frei  
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Anhang zu § 16* (aufgehoben)  
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Anlage A 

 
Tabelle BG-AT 

gültig bis 31. März 2025 
(monatlich in Euro) 

Entgelt- 

gruppe 
Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

16 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 

15 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 

14 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 7.900 8.300 

13 5.000 5.500 6.000 6.500 6.900 7.200 7.500 

12 4.500 5.000 5.500 6.000 6.400 6.700 7.000 

11 4.100 4.500 4.900 5.300 5.700 6.100 6.400 

10 3.900 4.200 4.530 4.895 5.305 5.550 5.800 

9c 3.760 4.020 4.335 4.685 5.065 5.185 5.300 

9b 3.620 3.870 4.090 4.355 4.710 5.010 5.110 

9a 3.485 3.700 3.800 3.965 4.340 4.710 4.810 

8 3.285 3.490 3.630 3.775 3.925 4.025 4.125 

7 3.165 3.370 3.475 3.615 3.750 3.850 3.950 

6 3.065 3.270 3.375 3.510 3.645 3.745 3.845 

5 2.965 3.170 3.270 3.385 3.510 3.610 3.710 

4 2.865 3.070 3.170 3.270 3.370 3.470 3.570 

3 2.765 2.970 3.070 3.170 3.270 3.370 3.470 

2 2.600 2.790 2.890 2.990 3.090 3.230 3.330 

1 
 

2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 
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Tabelle BG-AT 

gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 
(monatlich in Euro) 

 

Entgelt- 

gruppe 
Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

16 6.695,00 7.210,00 7.725,00 8.240,00 8.755,00 9.270,00 9.785,00 

15 6.180,00 6.695,00 7.210,00 7.725,00 8.240,00 8.755,00 9.270,00 

14 5.665,00 6.180,00 6.695,00 7.210,00 7.725,00 8.137,00 8.549,00 

13 5.150,00 5.665,00 6.180,00 6.695,00 7.107,00 7.416,00 7.725,00 

12 4.635,00 5.150,00 5.665,00 6.180,00 6.592,00 6.901,00 7.210,00 

11 4.223,00 4.635,00 5.047,00 5.459,00 5.871,00 6.283,00 6.592,00 

10 4.017,00 4.326,00 4.665,90 5.041,85 5.464,15 5.716,50 5.974,00 

9c 3.872,80 4.140,60 4.465,05 4.825,55 5.216,95 5.392,05 5.520,80 

9b 3.730,00 3.986,10 4.212,70 4.485,65 4.851,30 5.160,30 5.263,30 

9a 3.595,00 3.811,00 3.914,00 4.083,95 4.470,20 4.851,30 4.954,30 

8 3.395,00 3.600,00 3.740,00 3.888,25 4.042,75 4.207,55 4.331,15 

7 3.275,00 3.480,00 3.585,00 3.725,00 3.862,50 3.965,50 4.068,50 

6 3.175,00 3.380,00 3.485,00 3.620,00 3.755,00 3.857,35 3.960,35 

5 3.075,00 3.280,00 3.380,00 3.495,00 3.620,00 3.720,00 3.821,30 

4 2.975,00 3.180,00 3.280,00 3.380,00 3.480,00 3.580,00 3.680,00 

3 2.875,00 3.080,00 3.180,00 3.280,00 3.380,00 3.480,00 3.580,00 

2 2.710,00 2.900,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.340,00 3.440,00 

1  2.510,00 2.610,00 2.710,00 2.810,00 2.910,00 3.010,00 
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Tabelle BG-AT 

gültig ab 1. Mai 2026 

(monatlich in Euro) 
 

Entgelt- 

gruppe 
Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 

16 6.882,46 7.411,88 7.941,30 8.470,72 9.000,14 9.529,56 10.058,98 

15 6.353,04 6.882,46 7.411,88 7.941,30 8.470,72 9.000,14 9.529,56 

14 5.823,62 6.353,04 6.882,46 7.411,88 7.941,30 8.364,84 8.788,37 

13 5.294,20 5.823,62 6.353,04 6.882,46 7.306,00 7.623,65 7.941,30 

12 4.764,78 5.294,20 5.823,62 6.353,04 6.776,58 7.094,23 7.411,88 

11 4.341,24 4.764,78 5.188,32 5.611,85 6.035,39 6.458,92 6.776,58 

10 4.129,48 4.447,13 4.796,55 5.183,02 5.617,15 5.876,56 6.141,27 

9c 3.981,24 4.256,54 4.590,07 4.960,67 5.363,02 5.543,03 5.675,38 

9b 3.834,44 4.097,71 4.330,66 4.611,25 4.987,14 5.304,79 5.410,67 

9a 3.695,66 3.917,71 4.023,59 4.198,30 4.595,37 4.987,14 5.093,02 

8 3.490,06 3.700,80 3.844,72 3.997,12 4.155,95 4.325,36 4.452,42 

7 3.366,70 3.577,44 3.685,38 3.829,30 3.970,65 4.076,53 4.182,42 

6 3.263,90 3.474,64 3.582,58 3.721,36 3.860,14 3.965,36 4.071,24 

5 3.161,10 3.371,84 3.474,64 3.592,86 3.721,36 3.824,16 3.928,30 

4 3.058,30 3.269,04 3.371,84 3.474,64 3.577,44 3.680,24 3.783,04 

3 2.955,50 3.166,24 3.269,04 3.371,84 3.474,64 3.577,44 3.680,24 

2 2.785,88 2.981,20 3.084,00 3.186,80 3.289,60 3.433,52 3.536,32 

1  2.580,28 2.683,08 2.785,88 2.888,68 2.991,48 3.094,28 
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Anlage B 

(aufgehoben)  
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Niederschriftserklärungen 

1. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b: 

Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen und Zu-
schläge nicht berücksichtigt. 

2. (bleibt frei) 

3. Zu § 4 Abs. 1: 

Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet sich 
nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“. 

4. Zu § 8 Abs. 3: 

Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind sich die Tarif-
vertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochenendrufbereitschaft am 
Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so erhalten Beschäftigte folgende Pau-
schalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pau-
schale für Montag. Sie erhalten somit zehn Stundenentgelte.“ 

5. Zu § 10 Abs. 4: 

Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht begründet. 

7. (gestrichen) 

7a. Niederschriftserklärung zu § 16 Abs. 3: 

Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne des § 
16 Abs. 3 auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1, § 7 Abs. 2 
1. Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-BG oder eine individuelle Zwischenstufe im Sinne 
des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-BG sein kann. 

8. Zu § 17 Abs. 2 Satz 2: 

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrank-
heit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berück-
sichtigen. 

9. (gestrichen) 

10. (bleibt frei) 

11. (gestrichen) 

12. bis 17. (bleibt frei) 

17b. Niederschriftserklärung zu § 19 Abs. 5 Satz 2: 

1 Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass für die Ermittlung des für die Er-
höhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV i.V.m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 
Teil B TVÜ-BG maßgeblichen Vomhundertsatz in Höhe von 12 v.H. ab 1. April 2025 3 v. H. 
und ab dem 1. Mai 2026 2,8 v. H. anzurechnen ist. 2Die Summe der für eine Erhöhung der 
Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV zu berücksichtigenden Vomhundertsätze beträgt 
nach dem 1. Mai 2026 0,99 v. H. 
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18. Niederschriftserklärung zu § 20 Abs. 2: 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe 2Ü zu 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15Ü zu den Entgelt-
gruppen 13 bis 15 gehören. 

18a. Zu § 20 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c: 

Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 

19. (gestrichen) 

19a. (gestrichen) 

20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f: 

Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich verordnete 
Behandlung. 

 

 


